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Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Weida-Land 
 
 
 
Verbandsgemeinde Weida-Land 
Vorsitzender       Nemsdorf-Göhrendorf, 26.05.2026 
 
 
 
Bekanntmachung 
 

zur öffentlichen Arbeitsberatung mit nichtöffentlichem Teil 
des Verbandsgemeinderates Weida-Land 
am Mittwoch, dem 03.06.2026 um 18:00 Uhr 
Kulturhaus Obhausen - kleiner Saal, Hallesche Straße 24 
06268 Obhausen 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
zu vorgenannter Arbeitsberatung werden Sie recht herzlich eingeladen. 
 
Vorgesehene Tagesordnung: 
 
TOP Thema 
 
1. Öffentlicher Teil: 

• Vorberatung des Verbandsgemeindehaushaltes 2026 
 
2. Nichtöffentlicher Teil: 

• Grundstücksangelegenheit 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
 
Kluge 
Vorsitzender 
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Bekanntmachungen der Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf 
 
 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2021 
Gemäß § 45 Abs. 2 Ziff. 4 i. V. m. § 120 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz des LSA vom  
17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der z. Zt. gültigen Fassung, wird bekannt gemacht: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf hat in seiner Sitzung am 12.05.2026 die 
Entgegennahme des Jahresabschlusses 2021 beschlossen und dem Bürgermeister die Entlastung 
erteilt (Beschluss-Nr. 2026/NG/001). 
 
Der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht der Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf liegen  
nach § 120 Abs. 2 des KVG LSA in der Zeit vom 27.05.2026 bis 11.06.2026 im Verwaltungsgebäude  
der Verbandsgemeinde Weida-Land, in 06268 Nemsdorf-Göhrendorf, Hauptstr. 43, Zimmer 2.02, 
während folgender Dienstzeiten zu jedermann Einsicht aus: 
 
Montag, Freitag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag:  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Donnerstag:  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr.  
 
 
Nemsdorf-Göhrendorf, den 19.05.2026  Kluge 
       Bürgermeister Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf 

 
 
 
 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2022 
Gemäß § 45 Abs. 2 Ziff. 4 i. V. m. § 120 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz des LSA vom  
17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der z. Zt. gültigen Fassung, wird bekannt gemacht: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf hat in seiner Sitzung am 12.05.2026 die 
Entgegennahme des Jahresabschlusses 2022 beschlossen und dem Bürgermeister die Entlastung 
erteilt (Beschluss-Nr. 2026/NG/002). 
 
Der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht der Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf liegen  
nach § 120 Abs. 2 des KVG LSA in der Zeit vom 27.05.2026 bis 11.06.2026 im Verwaltungsgebäude  
der Verbandsgemeinde Weida-Land, in 06268 Nemsdorf-Göhrendorf, Hauptstr. 43, Zimmer 2.02, 
während folgender Dienstzeiten zu jedermann Einsicht aus: 
 
Montag, Freitag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag:  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Donnerstag:  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr.  
 
 
 
Nemsdorf-Göhrendorf, den 19.05.2026  Kluge 
       Bürgermeister Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf 
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Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2023 
Gemäß § 45 Abs. 2 Ziff. 4 i. V. m. § 120 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz des LSA vom  
17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der z. Zt. gültigen Fassung, wird bekannt gemacht: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf hat in seiner Sitzung am 12.05.2026 die 
Entgegennahme des Jahresabschlusses 2023 beschlossen und dem Bürgermeister die Entlastung 
erteilt (Beschluss-Nr. 2026/NG/003). 
 
Der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht der Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf liegen  
nach § 120 Abs. 2 des KVG LSA in der Zeit vom 27.05.2026 bis 11.06.2026 im Verwaltungsgebäude  
der Verbandsgemeinde Weida-Land, in 06268 Nemsdorf-Göhrendorf, Hauptstr. 43, Zimmer 2.02, 
während folgender Dienstzeiten zu jedermann Einsicht aus: 
 
Montag, Freitag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag:  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Donnerstag:  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr.  
 
 
 
Nemsdorf-Göhrendorf, den 19.05.2026  Kluge 
       Bürgermeister Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungen des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes  
Weida-Land – Anstalt öffentlichen Rechts -  
 
Der Verwaltungsrat des TAWL AöR hat in seiner Sitzung am Donnerstag,  
dem 07.05.2026, folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 
           aus dem öffentlichen Sitzungsteil:  
 
Beschluss-Nr.: 27-05-2026 
Beratung und Beschlussfassung zur Aufhebung des Beschluss Nr.: 17-04-2026 zum Wirtschaftsplan 
für das Wirtschaftsjahr 2026 des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida- Land -Anstalt 
öffentlichen Rechts- 
 
Beschluss-Nr.: 28-05-2026 
Beratung und Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 des Trinkwasser- 
und Abwasserbetriebes Weida- Land -Anstalt öffentlichen Rechts- 
 
 

Schraplau, den 20.05.2026 
 
 
Böttcher 
Vorsitzender des Verwaltungsrates 
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Beschluss-Nr. 27-05-2026 
Beschlussgegenstand: 
Aufhebung Beschluss über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 des Trinkwasser- und 
Abwasserbetriebes Weida-Land – Anstalt öffentlichen Rechts -  
 
Beschlusstext: 
Der Verwaltungsrat des Trinkwasser- und Abwasserbetrieb Weida- Land AöR (TAWL) beschließt in 
seiner Verwaltungsratssitzung die Aufhebung des Beschluss Nr.: 17-04-2026 über den 
Wirtschaftsplan 2026 des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land -Anstalt öffentlichen 
Rechts-. 
 
Begründung: 
Nach eingehender Prüfung der Kommunalaufsicht des Landkreis Saalekreis wurden fehlerhafte 
Darstellungen im § 3 Höhe der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2026 des TAWL 
festgestellt. 
 
 
Kay-Uwe Böttcher 
Vorsitzendes des Verwaltungsrates 
 
 
 
 
Beschluss-Nr.: 28-05-2026 
Beschlussgegenstand: 
Wirtschaftsplan 2026 
 
Beschlusstext: 

Aufgrund des § 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) in 
Verbindung mit § 13 der Anstaltsverordnung in der derzeit gültigen Fassung des 
Trinkwasser- und Abwasserbetrieb Weida- Land AöR hat der Verwaltungsrat am 
07.05.2026 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen. 
 
 

§ 1 

 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird: 
 
im Erfolgsplan 
 

im Aufwand auf 2.093.733,00 EUR 
im Ertrag auf 2.201.831,00 EUR 

und    
 

im Vermögensplan 
 

in den Einnahmen auf 2.380.054,00 EUR 
in den Ausgaben auf 2.380.054,00 EUR 

festgesetzt. 
 

 
Der im Erfolgsplan ausgewiesene Gewinn in Höhe von 108.097 EUR 
ist im Vermögensplan auf der Einnahmenseite eingestellt worden. 
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§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen (Kreditermächtigung)  
wird auf   1.904.457,00 EUR festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 0 EUR festgesetzt.        
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen wird auf 230.000,00 EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Nichtzuordenbare Aufwendungen / Erträge werden zwischen den Abrechnungsgebieten I/II, 
III, IV, V und AG Dezentrale KKA auf nachstehender Basis verteilt. 
 
Abrechnungsgebiet I/II                                      31,98 % 
Abrechnungsgebiet III                                       18,40 % 
Abrechnungsgebiet IV                  15,45 % 
Abrechnungsgebiet V                                        34,10 % 
Abrechnungsgebiet (dezentrale KKA)                 0,07 % 
 
 
 
Kay-Uwe Böttcher 
Vorsitzendes des Verwaltungsrates 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Der Wirtschaftsplan 2026 einschließlich der Anlagen liegen in der Zeit vom 
27. Mai bis 26. Juni 2026 im Beratungsraum des Trinkwasser- und Abwasserbetrieb  
Weida- Land AöR, Marktstraße 25, in 06279 Schraplau während folgender Dienstzeiten aus. 
 
Dienstag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr    und     14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
Donnerstag        9:00 Uhr – 12:00 Uhr und     14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
 
 
Schraplau, den 20.05.2026 
 
 
Frank Scheiner                                                                               
Vorstand  
Trinkwasser- und Abwasserbetrieb Weida- Land AöR   - Siegel - 


